
49/144. Stand des JntematIonalen 'ObereIukommens zur 
Beseitigung jeder Form von R!!!!Se!!dlskrlmbde
nmg 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre seit 1973 verabschiedeten ein
scbUlgigen Resolutionen, zuletzt Resolution 47n8 vom 16. De
zember 1992, 

mit GenugtuWlg darDber, daß der Ausschuß für die Beseiti
gung der Rassendiskriminierung seit dem 3. Dezember 1982 
die Zustllndigkeit besitzt, von EinzeIpersonen oder Personen
C~:!ungen nach Artikel 14 des Internationalen 

. zur Beseitigung jeder Form von Rassendis-
kriminierung' entgegenzunehmen und zu behandeln, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/111 vom 16. De
zember 1992, in der sie ihre Genugtuung über den am 15. Ja
nuar 1992 auf der vierzehnten Tagung der Vertragsstaaten des 
Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form 
von Rassendiskriminierung gefaSten Beschluß bekundet hat, 
Artikel 8 Absatz 6 des tl"bereinkommens zu lindern und dem 
Artikel g einen neuen Absatz 7 hinzuzufiIgen, worin die Finan
zierung des Ausschusses aus dem ordentlichen Haushalt der 
Vereinten Nationen vorgesehen wird', 

sowie unter Hinweis auf den Beschluß der vierzehnten 
'IlIgung der Vertragsstaaten, daß die Änderungen in Kraft 
treten werden, sobald zwei Drinel der Vertragsstaaten dem 
Generalsekretllr als dem Verwahret ihre Zustimmung zu den 
Änderungen notifiziert haben, 

feststeUend, daß die Änderungen trotz dieses Beschlusses 
bisher noch nicht in Kraft getreten sind, 

1. nimmt Keuntn/s von dern Bericht des Generalsekre
tärs', 

I 2. bringt Ihre Genugtuung zum Ausdruck über die Zuhl 
der Staaten, die das Intemationale Übereinkommen zur Be
seitigung jeder Form von Rassendiskriminerung ratifiziert 
haben beziehungsweise ihm beigetieten sind; 

3. bekriiftlgt erneut Ihre Obeneugung, daß es zur 
Verwirklichung der Ziele der Drinen Dekade zur Bekllmpfung 
von Rassismus und Rassendiskriminierung und für die Maß
nahmen über die Dekade hinaus erforderlich ist, daß die 
Ratifikation des Obereinkommens beziehungsweise der Beitritt 
ZU ihm auf universeller Grundlage erfolgt und daß seine Be
stimmungen umgesetzt werden; 

4. ersucht diejenigen Staaten, die noch nicht Vertrags
parteien des Übereinkommens sind, es zu ratifizieren bezie
hungsweise ihm beizutreten; 

S. ersucht die VertragsstaateD des Übereinkommens, zu 
erwägen, die in Artikel 14 des Übereinkommens vorgeSehene 
Erk!lIrung abzugeben; 

6. legt allen Vertragsstaaten eindrlng/lch nahe, soweit 
nicht bereits geschehen, alles Erforderliche zu tun, damit die 
Änderungen des 'Obereinkommens vom 15. Januar 1992 so 
bald wie möglich in Kraft treten können; 

• Resolution 2106 A (XX), Anlage. 
, Siehe A/49/499, AnhaDg L 
• A/49/4f13. 

7. ersucht den Genemlsekretär, der Genemlvemammhmg 
gemäß Versamm1ungsresolution 2106 A (XX) vom 21. De
zember 1965 auf ihrer einundfllnfzlgsten 'IlIgung einen Be
richt über den Stand des ÜbereinkonImens vorzulegen. 

94. PlentusItvmg 
23. Dezember 1994 

49/145. Berleht des A11!!SeI .. ES ftIr die BeseItIguog der 
RassendJskrlmiD 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zu den 
Berichten des Ausschnsses für die Beseitigung der Rassendis
kriminierung sowie auf ihre Resolutionen über den Stand des 
Intemations1en 'Obereinkommens zur Beseitigungjeder Form 
von Rassendiskriminierung', 

_r erneutem Hinweis auf die Bedentung des Überein
kommens, das eine der am weitreichendsten akzeptierten 
Menschenrechtsllbereinkllnfte ist, die unter der Schirmherr
schaft der Vereinten Nationen verabschiedet wurden, 

im BewqfJtsein der Bedeotung des Beitrags, den der Aus
schuß zu den Bemühungen der Vereinten Nationen zur Be
kIlmpfung des Rassismus und aller anderen Formen der Diskri
minierung aufgrund der Rasse, der Hautfarbe, der Abstam
mung oder der nationalen oder ethnischen Herkunft geleistet 
hat, 

unter nochmaligem Hinweis auf die Notwendigkeit, den 
Kampf zur weltweiten Beseitigung des Rassismus und der 
Rassendiskriminierung, insbesondere ihrer brutalsten Formen, 
zu verstllrken, 

mit dem nochdrlick/lchen Hinweis auf die Verpflichtung 
aller Vertragsstaaten des Übereinkommens, durch den Erlaß 
von Rechtsvorschrif sowie durch gerichtliche und sonstige 
Maßnahmen die volle Durchfllhrung des ÜberelnkommeiIs 
sicherzustellen, 

eingedenk der Erklllrung und des Aktionsprogramms von 
Wten, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonferenz über Men
schenrechte verabschiedet wurden', insbesondere des .Ab
schnitts II.B über Gleichberechtigung, Wlirde und Toleranz, 
sowie der Resolution 48/121 der Generalversamm1ung vom 
20. Dezember 1993, insbesondere deren Ziffer 9, 

mit der At4[orderung an die Verti:agsstaaten dem Ge
neralsekretlIr umgehend auf schriftlichem Weg ihre Zu
I'fimmung zu der die Finanzierung des Ausschusses betteffen
den Änderung des Übereinkommens zu notifizieren, die am 
15. Januar 1992 von der vierzehnten Thgung der Vertragsstaa
ten des Internationalen ÜbereinkommenS zur BeseItigungjeder 
Form von Rassendiskriminierung beschlossen" und von der 
Generalversammlung in ihrer Resolution 47/111 vom 16. De
zember 1992 befürwortet wurde, 

mit Genugtuung ober die Bemühungen des Generalsekre
t!Irs, finanzielle Zwischenregelungen zur finanzierung der 
Ausgaben des Ausschusses ZU treffen, 

betonend, wie wichtig es ist, daß der Ausschuß reibungslos 
funktionieren kann und über alle Einrichtungen verfilgt, die 

, AICONF.1S7124 (Tell I), Kap. m. 




